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WKA 2 - G 40/2015/152: Gemarkung Emmelsbüll, 
Flur 1, Flurstück 4

WKA 3 - G 40/2015/153: Gemarkung Emmelsbüll, 
Flur 1, Flurstück 39

Es handelt sich um drei WKA des Typs Senvion 3.4 M 114 
mit einer Nabenhöhe (NH) von 93 Meter, einem Ro
tordurchmesser (RD) von 114 Meter, einer Gesamthöhe 
von 150 Meter und einer Nennleistung von 3,2 MW.
Das Vorhaben bedarf einer Genehmigung nach § 4 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i.V.m. 
Nummer 1.6.2 V des Anhangs 1 zur Vierten Ver
ordnung zum BImSchG (4. BImSchV).
Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um ein 
Vorhaben nach Nummer 1.6.3 Spalte 2 der Anlage 1 
(Liste der „UVP-pflichtigen Vorhaben") des Geset
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), 
für das eine standortbezogene Vorprüfung des Ein
zelfalles vorgesehen ist.
Die Einzelfallprüfung nach § 3 c UVPG hat ergeben, 
dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforder
lich ist, da erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 
die Umwelt nicht zu erwarten sind.
Diese Feststellung ist nach § 3 a UVPG nicht selb
ständig anfechtbar.
Die Unterlagen können auf Antrag nach den Bestim
mungen des Informationszugangsgesetzes für das 
Land Schleswig-Holstein (IZG-SH) über den Zugang 
der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen beim 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländli
che Räume des Landes Schleswig-Holstein, Stand
ort Nord, Bahnhofstraße 38, 24937 Flensburg, wäh
rend der Dienststunden eingesehen werden.
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Bewirtschaftungsplan 
und Maßnahmenprogramm gemäß 

EG-Wasserrahmenrichtlinie für die FGE Eider
Bekanntmachung des Ministeriums für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
vom 1. Dezember 2015 -  V 443 -

1 Bekanntmachung des Bewirtschaftungsplanes und 
Maßnahmenprogramms nach EG-Wasserrahmenrichtiinie 
für die Flussgebietseinheit (FGE) Eider

1.1 Einführung
Nach § 83 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert 
durch Artikel 320 der Verordnung vom 31. August 
2015 (BGBl. I S. 1474), i.V.m. § 131 Wasserge
setz des Landes Schleswig-Holstein (LWG) und ge
mäß Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG des Eu
ropäischen Parlaments und des Rates vom 23. Ok
tober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens 
für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik (EG-Wasserrahmenrichtlinie-WRRL, 
ABI. EG Nummer L 327 S. 1) ist für die Flussge
bietseinheit Eider ein Bewirtschaftungsplan aufzu

stellen. Die EG-WRRL fordert, dass für jede Fluss
gebietseinheit ein Maßnahmenprogramm erstellt 
und festgelegt wird, um damit die Umweltziele der 
Richtlinie zu verwirklichen. Die Inhalte des Maß
nahmenprogramms sind in § 82 WHG i.V.m. Arti
kel 11 WRRL vorgegeben, eine Zusammenfassung 
ist im Bewirtschaftungsplan enthalten. Im Abstand 
von jeweils sechs Jahren sind der Bewirtschaf
tungsplan und das Maßnahmenprogramm zu über
prüfen und zu aktualisieren.
Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat den 
Bewirtschaftungsplan sowie das Maßnahmenpro
gramm für die Flussgebietseinheit Eider per Kabi
nettsbeschluss am 3. November 2015 beschlos
sen, der Bewirtschaftungsplan und das Maßnah
menprogramm werden hiermit bekannt gemacht.
Bei einer allgemeinen öffentlichen Anhörung zum 
Entwurf des Bewirtschaftungsplanes für die Fluss
gebietseinheit (FGE) Eider vom 22. Dezember 2014 
bis 22. Juni 2015 hatten die nicht unmittelbar an 
der Maßnahmenplanung beteiligte Öffentlichkeit 
und die möglicherweise Betroffenen Gelegenheit, 
ihre Vorstellungen dazu einzubringen. Diese Vor
schläge wurden von den Flussgebietsbehörden ge
prüft und soweit möglich in die abschließende Be
wirtschaftungsplanung einbezogen.

1.2 Örtlicher Geltungsbereich
Die Grenzen der Flussgebietseinheit Eider sind in 
der Karte „Flussgebietseinheiten nach EG-Was- 
serrahmenrichtlinie in Schleswig-Holstein" darge
stellt, die im Ministerium für Energiewende, Land
wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Lan
des Schleswig-Holstein, im Amtsblatt für 
Schleswig-Holstein, Ausgabe Nr. 50, vom 9. De
zember 2013 und im Internet unter www.wrrl. 
schleswig-holstein.de eingesehen werden kann.
Die FGE Eider umfasst auch Teile des Königreichs 
Dänemarks. Daher handelt es sich um eine inter
nationale Flussgebietseinheit. Im Grenzgebiet zu 
Dänemark ist die Bewirtschaftung der dort verlau
fenden Gewässer mit den im Nachbarland zustän
digen Stellen abgestimmt worden.

1.3 Zuständige Behörden
Für den Bewirtschaftungsplan und das Maßnah
menprogramm der Flussgebietseinheit (FGE) Eider 
ist nach § 105 Abs. 2 LWG das Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und länd
liche Räume des Landes Schleswig-Holstein als 
Flussgebietsbehörde zuständig.

1.4 Veröffentlichung des Bewirtschaftungsplans 
und des Maßnahmenprogramms
Der Bewirtschaftungsplan wird im Internet unter 
www.wrrl.schleswig-holstein.de veröffentlicht. 
Einsichtnahme ist möglich im Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und länd
liche Räume des Landes Schleswig-Holstein, Mer-
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catorstraße 3, 24106 Kiel, und bei den unteren 
Wasserbehörden der Kreise und kreisfreien Städte 
Schleswig-Holsteins.
Auf Antrag gewährt das Ministerium für Energie
wende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
des Landes Schleswig-Holstein gemäß § 132 Abs. 3 
LWG nach den Vorschriften des Umweltinforma
tionsgesetzes Zugang zu Hintergrunddokumenten 
und -Informationen, die bei der Erstellung der Be
wirtschaftungsplanentwürfe herangezogen wurden.
Rechtsmittel gegen den Bewirtschaftungsplan 
und das Maßnahmenprogramm können nicht ein
gelegt werden. Die Möglichkeit zur Einwendung 
und Klagemöglichkeit besteht aber bei der Umset
zung der Maßnahmen im Rahmen der einzelnen 
Genehmigungsverfahren, die wie bisher nach 
Wasserrecht durchgeführt werden.
Auf der Grundlage des § 131 Abs. 2 LWG werden 
der Bewirtschaftungsplan und das Maßnahmen
programm für die Flussgebietseinheit Eider hier
mit für behördenverbindlich erklärt.

2 Bekanntmachung der Ergebnisse der Strategischen 
Umweltprüfung (SUP) des Maßnahmenprogramms 
für die Flussgebietseinheit Eider

2.1 Einführung
Gemäß § 14 b Abs. 1 i.V.m. Nummer 1.4 der An
lage 3 des Gesetzes über die Umweltverträglich
keitsprüfung (UVPG) i.d.F. der Bekanntmachung 
vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt ge
ändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 
31. August 201 5 (BGBl. I S. 1474), unterliegen die 
Maßnahmenprogramme der Pflicht zur Strategi
schen Umweltprüfung (SUP). Zur Durchführung 
der Umweltprüfung war ein Umweltbericht zu er
stellen. Dieser diente dazu, die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen des Maßnah
menprogramms zu ermitteln, zu beschreiben und 
zu bewerten. Der Umweltbericht wurde gemein
sam mit dem Entwurf des Maßnahmenprogramms 
zeitgleich zur Anhörung zum Bewirtschaftungsplan 
veröffentlicht, um der Öffentlichkeit und den zu
ständigen Behörden, deren umweit- und gesund
heitsbezogener Aufgabenbereich durch das Maß
nahmenprogramm berührt wird, die Möglichkeit zu 
geben, dazu Stellung zu nehmen. Zuständige Be
hörde war ebenfalls das Ministerium für Energie
wende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume des Landes Schleswig-Holstein.

2.2 Abschließende SUP-Umwelterklärung für die 
FGE Eider
Nach Abschluss der Behörden- und Öffentlich
keitsbeteiligung wurden gemäß § 14 k UVPG 
durch die Flussgebietsbehörde MELUR Schles
wig-Holstein die Darstellungen und Bewertungen 
des Umweltberichts aufgrund der eingegangenen 
Stellungnahmen überprüft. Das Ergebnis dieser

Überprüfung wurde im weiteren Verfahren zur Auf
stellung des Maßnahmenprogramms für die FGE 
Eider berücksichtigt. Aufgrund der Bestimmungen 
des § 14 I UVPG gehört zur Bekanntgabe des an
genommenen Maßnahmenprogramms eine zusam
menfassende Umwelterklärung, in der darzulegen 
ist, wie Umwelterwägungen in das Maßnahmen
programm einbezogen wurden, wie der Umweltbe
richt nach § 14 g sowie die Stellungnahmen und 
Äußerungen der Behörden und Öffentlichkeit be
rücksichtigt wurden und aus welchen Gründen das 
angenommene Programm nach Abwägung mit den 
geprüften Alternativen gewählt wurde.
Die zusammenfassende Umwelterklärung bildet 
also den Abschluss des Verfahrens zur SUP des 
Maßnahmenprogramms und soll darlegen, ob und 
in welchem Umfang die SUP sowie die Stellung
nahmen der Behörden bzw. Öffentlichkeit Einfluss 
auf die Inhalte des Maßnahmenprogramms ge
nommen haben.
Die zusammenfassende Umwelterklärung, inklu
sive einer Aufstellung der Überwachungsmaßnah
men nach § 14 m UVPG, wird im Internet unter 
www.wrrl.schleswig-holstein.de veröffentlicht. 
Einsichtnahme ist möglich im Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und länd
liche Räume des Landes Schleswig-Holstein, Mer- 
catorstraße 3, 24106 Kiel, und bei den unteren 
Wasserbehörden der Kreise und kreisfreien Städte 
Schleswig-Holsteins.

Amtsbl. Schl.-H. 2015 S. 1446

Bewirtschaftungsplan 
und Maßnahmenprogramm gemäß 

EG-Wasserrahmenrichtlinie für die FGE Elbe
Bekanntmachung des Ministeriums für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
vom 1. Dezember 2015 -  V 443 -

1 Bekanntmachung des Bewirtschaftungsplanes und 
Maßnahmenprogramms nach EG-Wasserrahmenrichtlinie 
für die Flussgebietseinheit (FGE) Elbe

1.1 Einführung
Nach § 83 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 
31. Juli 2009 (BGBL I S. 2585), zuletzt geändert 
durch Artikel 320 der Verordnung vom 31. August 
2015 (BGBl. I S. 1474), i.V.m. § 131 Wasserge
setz des Landes Schleswig-Holstein (LWG) und ge
mäß Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG des Eu
ropäischen Parlaments und des Rates vom 23. Ok
tober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens 
für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik (EG-Wasserrahmenrichtlinie-WRRL, 
ABI. EG Nummer L 327 S. 1) ist für die Flussge
bietseinheit Elbe ein Bewirtschaftungsplan aufzu
stellen. Die EG-WRRL fordert, dass für jede Fluss
gebietseinheit ein Maßnahmenprogramm erstellt 
und festgelegt wird, um damit die Umweltziele der

http://www.wrrl.schleswig-holstein.de
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Richtlinie zu verwirklichen. Die Inhalte des Maß
nahmenprogramms sind in § 82 WHG i.V.m. Arti
kel 11 WRRL vorgegeben, eine Zusammenfassung 
ist im Bewirtschaftungsplan enthalten. Im Abstand 
von jeweils sechs Jahren sind der Bewirtschaf
tungsplan und das Maßnahmenprogramm zu über
prüfen und zu aktualisieren.
Die Elbe ist eine internationale Flussgebietsein
heit, deren Einzugsgebiet sich in die Länder 
Deutschland, Tschechien, Polen und Österreich 
erstreckt. Die Internationale Kommission zum 
Schutz der Elbe (IKSE) hat den internationalen Be
wirtschaftungsplan erstellt. Für das deutsche Ein
zugsgebiet hat die Flussgebietsgemeinschaft Elbe 
den nationalen Bewirtschaftungsplan unter den 
zehn beteiligten Bundesländern abgestimmt.
Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat den 
Bewirtschaftungsplan sowie das Maßnahmenpro
gramm für die Flussgebietseinheit Elbe per Kabi
nettsbeschluss am 3. November 2015 beschlos
sen, der Bewirtschaftungsplan und das Maßnah
menprogramm werden hiermit bekannt gemacht.
Bei einer allgemeinen öffentlichen Anhörung zum 
Entwurf des Bewirtschaftungsplanes für die Fluss
gebietseinheit (FGE) Elbe vom 22. Dezember 2014 
bis 22. Juni 2015 hatten die nicht unmittelbar an 
der Maßnahmenplanung beteiligte Öffentlichkeit 
und die möglicherweise Betroffenen Gelegenheit, 
ihre Vorstellungen dazu einzubringen. Diese Vor
schläge wurden von den Flussgebietsbehörden ge
prüft und soweit möglich in die abschließende Be
wirtschaftungsplanung einbezogen.

1.2 Örtlicher Geltungsbereich

Die Grenzen der Flussgebietseinheit Elbe sind in 
der Karte „Flussgebietseinheiten nach EG-Was- 
serrahmenrichtlinie in Schleswig-Holstein" darge
stellt, die im Ministerium für Energiewende, Land
wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Lan
des Schleswig-Holstein, im Amtsblatt für 
Schleswig-Holstein, Ausgabe Nr. 50, vom 9. De
zember 2013 und im Internet unter www.wrrl. 
schleswig-holstein.de eingesehen werden kann.

1.3 Zuständige Behörden
Für den Bewirtschaftungsplan und das Maßnah
menprogramm der Flussgebietseinheit (FGE) Elbe 
ist nach § 105 Abs. 2 LWG das Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und länd
liche Räume des Landes Schleswig-Holstein als 
Flussgebietsbehörde zuständig.
Im deutschen Anteil des Einzugsgebietes ist die 
Flussgebietsgemeinschaft Elbe für die Abstim
mung des Bewirtschaftungsplans verantwortlich 
und auf internationaler Ebene die Internationale 
Kommission zum Schutz der Elbe.

1.4 Veröffentlichung des Bewirtschaftungsplans 
und des Maßnahmenprogramms
Der Bewirtschaftungsplan wird im Internet von 
der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe) un
ter www.fgg-elbe.de (nationaler Teil) bzw. von der 
Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe 
(IKSE) unter www.ikse-mkol.org (internationaler 
Bewirtschaftungsplan) veröffentlicht. Einsicht
nahme ist möglich im Ministerium für Energie
wende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume des Landes Schleswig-Holstein, Mercator- 
Straße 3, 24106 Kiel, und bei den unteren Was
serbehörden der Kreide und kreisfreien Städte 
Schleswig-Holsteins.
Auf Antrag gewährt das Ministerium für Energie
wende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume des Landes Schleswig-Holstein gemäß 
§ 132 Abs. 3 LWG nach den Vorschriften des Um
weltinformationsgesetzes Zugang zu Hintergrund
dokumenten und -Informationen, die bei der Er
stellung der Bewirtschaftungsplanentwürfe he
rangezogen wurden.
Rechtsmittel gegen den Bewirtschaftungsplan 
und das Maßnahmenprogramm können nicht ein
gelegt werden. Die Möglichkeit zur Einwendung 
und Klagemöglichkeit besteht aber bei der Umset
zung der Maßnahmen im Rahmen der einzelnen 
Genehmigungsverfahren, die wie bisher nach 
Wasserrecht durchgeführt Werden.
Auf der Grundlage des § 131 Abs. 2 LWG werden 
der Bewirtschaftungsplan und das Maßnahmen
programm für die Flussgebietseinheit Elbe hiermit 
für behördenverbindlich erklärt.

2 Bekanntmachung der Ergebnisse der Strategischen 
Umweltprüfung (SUP) des Maßnahmenprogramms 
für die Flussgebietseinheit Elbe

2.1 Einführung 
Gemäß § 14 b Abs. 1 i.V.m. Nummer 1.4 der An
lage 3 des Gesetzes über die Umweltverträglich
keitsprüfung (UVPG) i.d.F. der Bekanntmachung 
vom 24. Februar 2010 (BGBL I S. 94), zuletzt ge
ändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 
31. August 201 5 (BGBL I S- 1474), unterliegen die 
Maßnahmenprogramme der Pflicht zur Strategi
schen Umweltprüfung (SUP). Zur Durchführung 
der Umweltprüfung war ein Umweltbericht zu er
stellen. Dieser diente dazu, die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen des Maßnah
menprogramms zu ermitteln, zu beschreiben und 
zu bewerten. Der Umweltbericht wurde gemein
sam mit dem Entwurf des Maßnahmenprogramms 
zeitgleich zur Anhörung zum Bewirtschaftungsplan 
veröffentlicht, um der Öffentlichkeit und den zu
ständigen Behörden, deren umweit- und gesund
heitsbezogener Aufgabenbereich durch das Maß
nahmenprogramm berührt wird, die Möglichkeit zu 
geben, dazu Stellung zu nehmen. Zuständige Be-
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hörde war ebenfalls das Ministerium für Energie
wende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume des Landes Schleswig-Holstein.

2.2 Abschließende SUP-Umwelterklärung für die 
FGE Elbe
Nach Abschluss der Behörden- und Öffentlich
keitsbeteiligung wurden gemäß § 14 k UVPG 
durch die Flussgebietsbehörde MELUR Schles
wig-Holstein die Darstellungen und Bewertungen 
des Umweltberichts aufgrund der eingegangenen 
Stellungnahmen überprüft. Das Ergebnis dieser 
Überprüfung wurde im weiteren Verfahren zur Auf
stellung des Maßnahmenprogramms für die FGE 
Elbe berücksichtigt. Aufgrund der Bestimmungen 
des § 14 I UVPG gehört zur Bekanntgabe des an
genommenen Maßnahmenprogramms eine zusam
menfassende Umwelterklärung, in der darzulegen 
ist, wie Umwelterwägungen in das Maßnahmen
programm einbezogen wurden, wie der Umweltbe
richt nach § 14 g sowie die Stellungnahmen und 
Äußerungen der Behörden und Öffentlichkeit be
rücksichtigt wurden und aus welchen Gründen das 
angenommene Programm nach Abwägung mit den 
geprüften Alternativen gewählt wurde.
Die zusammenfassende Umwelterklärung bildet also 
den Abschluss des Verfahrens zur SUP des Maßnah
menprogramms und soll darlegen, ob und in wel
chem Umfang die SUP sowie die Stellungnahmen 
der Behörden bzw. Öffentlichkeit Einfluss auf die In
halte des Maßnahmenprogramms genommen haben. 
Die zusammenfassende Umwelterklärung inklusive 
einer Aufstellung der Überwachungsmaßnahmen 
nach § 14 m UVPG wird im Internet unter www. 
fgg-elbe.de veröffentlicht. Einsichtnahme ist mög
lich im Ministerium für Energiewende, Landwirt
schaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes 
Schleswig-Holstein, Mercatorstraße 3, 24106 Kiel, 
und bei den unteren Wasserbehörden der Kreise 
und kreisfreien Städte Schleswig-Holsteins.
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. Bewirtschaftungsplan und 
Maßnahmenprogramm gemäß 

EG-Wasserrahmenrichtlinie 
für die FGE Schlei/Trave

Bekanntmachung des Ministeriums für Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
vom 1. Dezember 201 5 -  V 443 -
1 Bekanntmachung des Bewirtschaftungsplanes und 

Maßnahmenprogramms nach EG-Wasserrahmenrichtlinie 
für die Flussgebietseinheit (FGE) Schlei/Trave

1.1 Einführung
Nach § 83 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert 
durch Artikel 320 der Verordnung vom 31. August 
2015 (BGBl. I S. 1474), i.V.m. § 131 Wasserge
setz des Landes Schleswig-Holstein (LWG) und ge-

mäß Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG des Eu
ropäischen Parlaments und des Rates vom 23. Ok
tober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens 
für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik (EG-Wasserrahmenrichtlinie-WRRL, 
ABI. EG Nummer L 327 S. 1) ist für die Flussge
bietseinheit Schlei/Trave ein Bewirtschaftungsplan 
aufzustellen. Die EG-WRRL fordert, dass für jede 
Flussgebietseinheit ein Maßnahmenprogramm er
stellt und festgelegt wird, um damit die Umwelt
ziele der Richtlinie zu verwirklichen. Die Inhalte des 
Maßnahmenprogramms sind in § 82 WHG i.V.m. 
Artikel 11 WRRL vorgegeben, eine Zusammenfas
sung ist im Bewirtschaftungsplan enthalten. Im 
Abstand von jeweils sechs Jahren sind der Bewirt
schaftungsplan und das Maßnahmenprogramm zu 
überprüfen und zu aktualisieren.
Die Landesregierungen Schleswig-Holstein und 
Mecklenburg-Vorpommern haben den Bewirt
schaftungsplan sowie das Maßnahmenprogramm 
für die Flussgebietseinheit Schlei/Trave per Kabi
nettsbeschluss am 3. November 2015 bzw. 
24. November 2015 beschlossen; der Bewirt
schaftungsplan und das Maßnahmenprogramm 
werden hiermit bekannt gemacht.
Bei einer allgemeinen öffentlichen Anhörung zum 
Entwurf des Bewirtschaftungsplanes für die Fluss
gebietseinheit (FGE) Schlei/Trave vom 22. Dezem
ber 2014 bis 22. Juni 2015 hatten die nicht unmit
telbar an der Maßnahmenplanung beteiligte Öf
fentlichkeit und die möglicherweise Betroffenen 
Gelegenheit, ihre Vorstellungen dazu einzubringen. 
Diese Vorschläge wurden von den Flussgebietsbe
hörden geprüft und soweit möglich in die abschlie
ßende Bewirtschaftungsplanung einbezogen.

1.2 Örtlicher Geltungsbereich
Die Grenzen der Flussgebietseinheit Schlei/Trave 
sind in der Karte „Flussgebietseinheiten nach 
EG-Wasserrahmenrichtlinie in Schleswig-Hol
stein" dargestellt, die im Ministerium für Energie
wende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume des Landes Schleswig-Holstein, im Amts
blatt für Schleswig-Holstein, Ausgabe Nr. 50, 
vom 9. Dezember 2013 und im Internet unter 
www.wrrl.schleswig-holstein.de eingesehen wer
den kann. Die FGE Schlei/Trave umfasst auch das 
Einzugsgebiet der Stepenitz und andere kleine 
Einzugsgebietsflächen an der Landesgrenze zu 
Mecklenburg-Vorpommern. Im Grenzgebiet zu 
Dänemark ist die Bewirtschaftung der dort verlau
fenden Krusau mit den im Nachbarland zuständi
gen Stellen abgestimmt worden. Daher handelt es 
sich um eine internationale Flussgebietseinheit.

1.3 Zuständige Behörden
Für den Bewirtschaftungsplan und das Maßnah
menprogramm der Flussgebietseinheit (FGE) 
Schlei/Trave ist nach § 105 Abs. 2 LWG das Mi-
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nisterium für Energiewende, Landwirtschaft, Um
welt und ländliche Räume des Landes Schles
wig-Holstein als Flussgebietsbehörde zuständig. 
Für die Beiträge in den Teilen der Flussgebietsein
heit (FGE) Schlei/Trave, die in Mecklenburg-Vor
pommern liegen (Stepenitz), sind das Ministerium 
für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucher
schutz Mecklenburg-Vorpommern sowie das Lan
desamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 
Mecklenburg-Vorpommern verantwortlich.

1.4 Veröffentlichung des Bewirtschaftungsplans 
und des Maßnahmenprogramms
Der Bewirtschaftungsplan wird im Internet unter 
www.wrrl.schleswig-holstein.de veröffentlicht. 
Einsichtnahme ist möglich im Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und länd
liche Räume des Landes Schleswig-Holstein, Mer- 
catorstraße 3, 24106 Kiel, und bei den unteren 
Wasserbehörden der Kreise und kreisfreien Städte 
Schleswig-Holsteins, beim Landesamt für Um
welt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vor
pommern, Goldberger Straße 1 2, 1 8273 Güstrow, 
sowie beim Staatlichen Amt für Umwelt und Na
tur Schwerin, Bleicherufer 13, 19053 Schwerin.
Auf Antrag gewährt das Ministerium für Energie
wende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume des Landes Schleswig-Holstein gemäß 
§ 132 Abs. 3 LWG nach den Vorschriften des Um
weltinformationsgesetzes Zugang zu Hintergrund
dokumenten und -informationen, die bei der Er
stellung der Bewirtschaftungsplanentwürfe he
rangezogen wurden. Ebenso gewährt auch das 
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 
Zugang zu Hintergrunddokumenten und -informa
tionen, die bei der Erstellung des Bewirtschaf
tungsplanentwurfs herangezogen wurden.
Rechtsmittel gegen den Bewirtschaftungsplan 
und das Maßnahmenprogramm können nicht ein
gelegt werden. Die Möglichkeit zur Einwendung 
und Klagemöglichkeit besteht aber bei der Umset
zung der Maßnahmen im Rahmen der einzelnen 
Genehmigungsverfahren, die wie bisher nach 
Wasserrecht durchgeführt werden.
Auf der Grundlage des § 131 Abs. 2 LWG-SH 
bzw. § 130 a Abs. 4 LWaG M-V werden der Be
wirtschaftungsplan und das Maßnahmenpro
gramm für die Flussgebietseinheit Schlei/Trave 
hiermit für behördenverbindlich erklärt.

2 Bekanntmachung der Ergebnisse der Strategischen 
Umweltprüfung (SUP) des Maßnahmenprogramms 
für die Flussgebietseinheit Schlei/Trave

2.1 Einführung
Gemäß § 14 b Abs. 1 i.V.m. Nummer 1.4 der An
lage 3 des Gesetzes über die Umweltverträglich
keitsprüfung (UVPG) i.d.F. der Bekanntmachung 
vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt ge

ändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 
31. August 201 5 (BGBL I S. 1474), unterliegen die 
Maßnahmenprogramme der Pflicht zur Strategi
schen Umweltprüfung (SUP). Zur Durchführung 
der Umweltprüfung war ein Umweltbericht zu er
stellen. Dieser diente dazu, die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen des Maßnah
menprogramms zu ermitteln, zu beschreiben und 
zu bewerten. Der Umweltbericht wurde gemein
sam mit dem Entwurf des Maßnahmenprogramms 
zeitgleich zur Anhörung zum Bewirtschaftungsplan 
veröffentlicht, um der Öffentlichkeit und den zu
ständigen Behörden, deren umweit- und gesund
heitsbezogener Aufgabenbereich durch das Maß
nahmenprogramm berührt wird, die Möglichkeit zu 
geben, dazu Stellung zu nehmen. Zuständige Be
hörden waren ebenfalls das Ministerium für Ener
giewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume des Landes Schleswig-Holstein und das 
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 
Mecklenburg-Vorpommern.

2.2 Abschließende SUP-Umwelterklärung für die 
FGE Schlei/Trave
Nach Abschluss der Behörden- und Öffentlich
keitsbeteiligung wurden gemäß § 14 k UVPG 
durch die Flussgebietsbehörden MELUR Schles
wig-Holstein und MLUV/LUNG Mecklenburg-Vor
pommern die Darstellungen und Bewertungen des 
Umweltberichts aufgrund der eingegangenen 
Stellungnahmen überprüft. Das Ergebnis dieser 
Überprüfung wurde im weiteren Verfahren zur 
Aufstellung des Maßnahmenprogramms für die 
FGE Schlei/Trave berücksichtigt. Aufgrund der Be
stimmungen des § 14 I UVPG gehört zur Bekannt
gabe des angenommenen Maßnahmenprogramms 
eine zusammenfassende Umwelterklärung, in der 
darzulegen ist, wie Umwelterwägungen in das 
Maßnahmenprogramm einbezogen wurden, wie 
der Umweltbericht nach § 14 g UVPG sowie die 
Stellungnahmen und Äußerungen der Behörden 
und Öffentlichkeit berücksichtigt wurden und aus 
welchen Gründen das angenommene Programm 
nach Abwägung mit den geprüften Alternativen 
gewählt wurde.
Die zusammenfassende Umwelterklärung bildet 
also den Abschluss des Verfahrens zur SUP des 
Maßnahmenprogramms und soll darlegen, ob und 
in welchem Umfang die SUP sowie die Stellung
nahmen der Behörden bzw. Öffentlichkeit Einfluss 
auf die Inhalte des Maßnahmenprogramms ge
nommen haben.
Die zusammenfassende Umwelterklärung, inklu
sive einer Aufstellung der Überwachungsmaßnah
men nach § 14 m UVPG, wird im Internet unter 
www.wrrl.schleswig-holstein.de und unter www. 
wrrl-mv.de veröffentlicht. Einsichtnahme ist mög
lich im Ministerium für Energiewende, Landwirt-
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schaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes 
Schleswig-Holstein, Mercatorstraße 3, 24106 Kiel, 
und bei den unteren Wasserbehörden der Kreise 
und kreisfreien Städte Schleswig-Holsteins, im 
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 
Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger Straße 1 2, 
18273 Güstrow, sowie im Staatlichen Amt für Um
welt und Landwirtschaft Westmecklenburg, Blei
cherufer 13, 19053 Schwerin.
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Entlastung der Landesregierung 
für das Haushaltsjahr 2013

Bekanntmachung des Finanzministeriums
vom 1. Dezember 201 5 -  VI 224 -  H 3045/1 3 -  8 -

Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat in seiner 
37. Tagung am 20. November 2015 der Landesre
gierung für das Haushaltsjahr 2013 aufgrund der 
Landeshaushaltsrechnung -  ohne den Einzelplan 02 
(Landesrechnungshof) -  und der dazu vorliegenden 
Bemerkungen 2015 des Landesrechnungshofs 
Schleswig-Holstein gemäß Artikel 63 Absatz 2 der 
Verfassung des Landes Schleswig-Holstein und 
§114 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung Entlas
tung erteilt.
Das Entlastungsverfahren für das Haushaltsjahr 
2013 ist damit abgeschlossen.
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Bekanntmachung nach § 10 Abs. 8 Satz 2 
und 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(BImSchG) i.V.m. § 21 a der Neunten 
Verordnung zur Durchführung des BImSchG 

(9. BImSchV)
Bekanntmachung des Landesamtes für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume, Regionaldezernat Südost, 
-  Technischer Umweltschutz - ,
vom 2. Dezember 2015 -  G 30/2013/116+117 + 119-

Kreis Herzogtum Lauenburg,
Amt Breitenfelde

Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume, Technischer Umweltschutz, -  Re
gionaldezernat Südost - ,  Meesenring 9, 23566 Lü
beck, hat der e3 Projekt 53 GmbH & Co.KG, Hugh- 
Greene-Weg 2, 22529 Hamburg, am 2. Juni 2015 
die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb 
von drei Windenergieanlagen des Typs Enercon E-92 
mit jeweils 2,35 MW sowie einer Gesamthöhe von 
184,38 Meter und einer Nabenhöhe von 138,38 Me
ter in der Gemeinde Breitenfelde gemäß § 4 BImSchG 
i.V.m. Nummer 1.6.2 Buchstabe V des Anhangs 
der Vierten Verordnung über genehmigungsbedürf
tige Anlagen -  4. BImSchV -  erteilt.

Die vorher genannte Entscheidung wird auf Antrag 
der e3 Projekt 53 GmbH & Co.KG, Hugh-Greene-Weg 2, 
22529 Hamburg, gemäß § 21 a der Neunten BImSchV 
i.V.m. § 10 Abs. 8 Satz 2 und 3 BImSchG hiermit öf
fentlich bekannt gemacht.
Die Anlagen werden an folgenden Standorten er-
richtet und betrieben: 

WEA Gemarkung Flur Flurstück
2 Breitenfelde 8 2/2
3 Breitenfelde 8 10
5 Breitenfelde 8 23/2

Der Bescheid beinhaltet u.a. Inhaltsbestimmungen, 
Bedingungen und Auflagen sowie folgende Rechts
behelfsbelehrung:
„Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo
nats nach Zustellung Widerspruch erhoben werden. 
Außerdem können Sie die Kostenentscheidung ge
sondert durch Widerspruch anfechten. Der Wider
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländli
che Räume, Regionaldezernat Südost, Meesenring 9, 
23566 Lübeck, einzulegen."
Eine Ausfertigung des Bescheides liegt vom Tag 
nach dieser Bekanntmachung an zwei Wochen in 
der Zeit vom 15. bis 28. Dezember 2015 während 
der Dienststunden zur Einsicht bei folgenden Behör
den aus:
-  Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und länd

liche Räume, Regionaldezernat Südost, Zimmer EG 15, 
Meesenring 9, 23566 Lübeck, montags bis don
nerstags von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr, freitags 
von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr sowie gegebenen
falls nach Vereinbarung (Telefon (0451) 8 85-4 07 
oder 8 85-4 16/Zentrale (0451) 8 85-0)

-  Amt Breitenfelde, Stadthaus Mölln, Zimmer 8, 
Wasserkrüger Weg 16, 23879 Mölln, während 
der Dienststunden montags bis mittwochs und 
freitags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und donnerstags 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr (Tele
fon (04542) 8 03-0)

Zusätzlich kann der Bekanntmachungstext im Inter
net unter http://www.schleswig-holstein.de/DE/ 
Fachinhalte/l/immissionsschutz/Genehmigungsvorhaben/ 
bekanntmachungen.html sowie im Amtsblatt einge
sehen werden.
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid 
auch Dritten gegenüber, die keine Einwendungen 
erhoben haben, als zugestellt.
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